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A. Einleitung

I. Begriff der Miterfinderschaft

Erfindungen beruhen nicht inuner auf dem Erfindergeist eines einzelnen Indivi-

duwns, des Alleinerfinders, sondern entstehen häufig aus der Zusammenarbeit einer

Mehrheit von Personen. Ist die Beteiligung eines jeden Mitwirkenden von solcher Art,

dass die Erfindung auf alle gemeinsam zurückgeht und nicht das Werk eines Einzel-

nen von ihnen darstellt, sind alle als Erfinder anzusehen. Man spricht in diesem Fall

von Miterfinderschaft. Die Miterfinder bilden eine ErfIndungsgemeinschaft.

MiterfIndungen können einerseits auf die gezielte Zusammenarbeit mehrerer Perso-
nen zurückgehen, die gemeinsam eine Erfindung schaffen wollen. Möglich ist aber

auch das zufällige Entstehen einer Miterfindung, wenn die Zusammenwirkenden das

gemeinsame Schaffen einer Erfindung nicht bezwecken, vielleicht nicht einmal vor-

hersehen. Miterfindungen treten sowohl unter selbständigen Personen als auch unter

Arbeitnehmern auf.!

.Originäre Erfindungsgemeinschaft

Unter den Begriff der Miterfinderschaft fallen nur originäre Erfindungsgemeinschaf-

ten, deren Ursache tatsächlicher Art ist, nämlich die Zusammenarbeit mehrerer Perso- j

nen, die zu einer Erfindung führt.2 Eine wesentliche Folge der Miterfinderschaft ist, I

dass den an der Schaffung der Erfindung beteiligten Personen die Rechte an der Er-

findung auf grund ihrer Erfindereigenschaft gemeinschaftlich zustehen. Gemeinschaf-

ten, die gemeinschaftliche Rechte an der Erfindung dadurch erhalten haben, dass ih-

nen diese Rechte durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen über-

tragen wurden, oder die sonst, ohne Erfinder zu sein, originär Inhaber der Erfindung

sind,3 werden von dem Begriff nicht erfasst.4

I 80 bis 90 % aller in Deutschland eingereichten Patentanmeldungen gehen auf Arbeitnehmererfindun-

gen zurück, vgl. Bartellbach/Volt Arbeitnehmererfmdergesetz. Kommentar zum Gesetz über Arbeit-
nehmererfindungen, Kurt Bartenbach und Franz-Eugen Volz, 4. Aufl., Köln u.a. 2002, Einleitung,
Rdn. 2. Vor allem in großen Unternehmen ist das Arbeiten in einem Forschungs- und Entwicklungs-
team der Regelfall und damit das Entstehen von Miterfmdungen häufig. Arbeitnehmenniterfindungen
werden klassischerweise durch mehrere Arbeitnehmer eines Arbeitgebers gemacht. Bei Forschungs-
und Entwicklungskooperationen können Miterfindungen auch zwischen Arbeitnehmern verschiedener
Arbeitgeber entstehen. Zudem kann eine Erfindungsgemeinschaft aus Arbeitnehmererfindem und
selbständigen Erfmdern bestehen.

2 Vgl. Liidecke, Woifgang, Erfmdungsgemeinschaften, Berlin 1962, S. If.
J Manche Rechtsordnungen sehen vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen der Arbeitgeber originä-

rer Inhaber einer Arbeitnehmererfindung ist, vgl. zu Großbritannien unten S. 121, zu Frankreich unten i
S.151. ,

.Hingewiesen sei allerdings darauf, dass die gesetzlichen Rechtsfoigen der nachträglichen
gemeinschaftlichen Berechtigung an einer Erfindung in der Regel dieselben sind wie die der Miterfm-
derschaft, vgl. für Deutschland Bernhardt, Wo!fgaIlg/Kraßer, RJldo!f', Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl.,

1 I

--



~

2. Erfinderrecht

Miterftnderschaft liegt außerdem nur dann vor, wenn den an der Entstehung der Er-
findung BeteiIigten die Erfindung rechtlich zugeordnet wird, sie also ein Erfinderrecht
daran erhalten,5 oder, falls eine Rechtsordnung ein solches nicht unter allen Umstän-
den anerkennt, 6 sie jedenfalls als Erfinder bezeichnet werden. In die Kategorie der

Miterfinder werden solche Personen nicht eingeordnet, deren Mitarbeit nicht von sol-
cher Art ist, dass sie als Erfinder anzusehen sind. Es handelt sich hierbei um die Ab-
grenzung des Miterfinders vom bloßen Gehilfen, die vor allem bei Arbeitnehmer-
miterftndungen von Bedeutung ist}

3. Gemeinschaftliche Erfindungstätigkeit

Des Weiteren ist eine Abgrenzung zur Doppelerfindung (auch Mehrfach- oder Paral-
lelerfindung genannt) notwendig. Diese ist gegeben, wenn dieselbe Erfindung von
mehreren Erfindern unabhängig voneinander gemacht wird,8 während Merkmal der
Miterfindung die gemeinschaftliche Schaffung ist. Entscheidend ist demnach die ge-
meinsame Tätigkeit mehrerer Personen, an deren Ende eine gemeinsam gemachte Er-
findung steht. Eine gemeinschaftliche Erfindung kann jedoch auch entstehen, indem
mehrere Personen jeweils alleine eine Erfindung hervorbringen und diese Erfindun-
gen dann zu einer einheitlichen Erfindung verbinden.9

4. Gemeinschaftliche Rechte an einer Erfindung

Daraus folgt das letzte Merkmal der Miterfindung: die Entstehung von Rechten meh-
rerer Personen an nur einer Erftndung. Sobald es sich um voneinander unabhängige,
selbständige Erfindungen handelt, die nicht zu einer weiteren Erfindung verbunden
werden, steht jedem Erfinder ein eigenes Erfinderrecht an seiner Erfindung zu. Dage-
gen ist eine gemeinschaftliche Erfindung den Miterfindem gemeinschaftlich zugeord-
net. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise, dass alle Rechte an der Erftndung
den Miterfindern gemeinschaftlich zustehen müssen. Insbesondere kann ein aus der

München 1986, S. 198f. Besonders deudich wird dies in den Rechtssystemen, die in ihren
Patentgesetzen die Rechtsgemeinschaft an Patenten allgemein geregelt haben, ohne diesbezüglich zwi-
schen der Miterfmdergemeinschaft und anderen Rechtsgemeinschaften zu differenzieren, so in Groß-
britannien, Frankreich und den USA.

, Vgi. Ber1lhard/Kraßer, a.a.O., S. 187 für das deutsche Patentrecht.
6 Siehe zur Rechtslage in Großbritannien unten S. 96 und zu Frankreich unten S. 151.
7 Zu den Voraussetzungen der Miterfinderschaft siehe Bernhard/ Kraßer, a.a.O., S. 190ff.; ausführlich

Homma, Bit:git, Der Erwerb des Miterfmderrechts. Hannoversches Forum der Rechtswissenschaften,
Bd. 9, Baden-Baden 1998, zugi.: Hannover, Diss., 1998, S. 47ff.; Bellkard-BnlchhaNSen, Patentgesetz /
Gebrauchsmustergesetz. Kommentar, begründet von Georg Benkard, fortgeführt von Karl
Bruchhausen u.a., 9. Auflage, München 1993, § 6 PatG, Rdn. 32.

8 VgI. Bernhardt/Kraßer, a.a.O., S. 197.
9 Sog. Verschmelzung, vgl. LiidecM, a.a.O., S. 8.
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Erfindungstätigkeit entstehendes Persönlichkeitsrecht durchaus den einzelnen Mit-
erfindern gesondert zugeordnet werden.lo Jedenfalls das Recht auf das Patent als

vennögensrechtlicher Bestandteil des Erfindertechts steht Miterfindern aber gemein-
schafdich zu. II

11. Gegenstand der Untersuchung

Die Miterfinderschaft wirft eine Reihe von rechtlichen Fragestellungen auf.

Dabei sind Aspekte, die die Entstehung der Miterfinderschaft betreffen, von ihren

Rechtsfolgen zu unterscheiden. Bei der Entstehung einer Erfindungsgemeinschaft ist

insbesondere von Bedeutung, welche Person in einem Einzelfall als Miterfinder anzu-

sehen ist.12

Gegenstand dieser Arbeit sind die Rechtsfolgen der Miterfinderschaft. Es soll unter-

sucht werden, welcher Art die Rechtsgemeinschaft unter Miterfindern ist und welche

gegenseitigen Rechte und Pflichten Miterfinder in Bezug auf ihre ErfIndung haben.

Dabei geht es vor allem um die Fragen, welche Entscheidungen alle Miterfinder ge-

meinsam treffen müssen, welche Maßnahmen nur von allen gemeinschaftlich vorge-

nommen werden können, bei welchen Entscheidungen und Maßnahmen der Einzelne

ohne Zustimmung oder Mitwirkung der anderen handeln kann und wann gegebenen-

falls das Mehrheitsprinzip Anwendung fIndet.

Während bei gewollter, mit dem Zweck der Schaffung einer Erfindung aufgenomme-

ner Zusammenarbeit die zukünftigen MiterfInder ihre Rechtsbeziehungen regelmäßig

von Beginn an vertraglich regeln, unterbleibt dies bei zufällig entstanden ErfIndungs-

gemeinschaften naturgemäß. Wurden keine vertraglichen Absprachen getroffen oder

verstoßen die Abreden gegen zwingendes Gesetzesrecht, ist für die gegenseitigen

Rechte und Pflichten der MiterfInder das geltende Gesetzes- oder Fallrecht maßgeb-

lich. Gleiches gilt für solche Fragen, die von existierenden vertraglichen Regelungen

nicht erfasst werden. Welche Regelungen das Rechtsverhältnis zwischen Miterfindern

in Gesetzes- und Pallrecht in den einzelnen Rechtsordnungen gefunden hat, wird im

Folgenden dargestellt.
Besonderheiten ergeben sich bei MiterfIndungen zwischen Arbeitnehmern, da in den

hier untersuchten Rechtsordnungen spezielle Regelungen für Arbeitnehmererfindun-

gen existierenl3. Die Vorschriften über ArbeitnehmererfIndungen regeln in erster

10 So etWa im deutschen Patentrecht, siehe unten S. 7.
11 Vgl. für Deutschland § 6 S. 2 PatG; gleiches gilt in den anderen hier untersuchten Rechtsordnungen.
12 Vgl. dazu oben Fußn. 7.
13 In Deutschland ist das Arbeitnehmererfinderrecht im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25.

Juli 1957 geregelt; in Frankreich finden sich Vorschriften über Arbeitnehmererfmdungen in Art. L.
611-7 Code de la Propriete Intellectuelle vom 1. Juli 1992 sowie in den Dekreten Nr. 79-797 und Nr.
80-645, die heute in Art. R. 611-1ff. Code de Ja Propriete lntellectuelle kodifiziert sind; in Großbritan-

3
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